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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1992

Rechtssatz

Erfolgt die Beantwortung des Auskunftsbegehrens der Behörde durch die Zulassungsbesitzerin nicht unter

Verwendung des von der Behörde bereitgestellten Formblattes, so tri3t sie die Verp4ichtung, eine Auskunft zu erteilen,

die keinen Zweifel darüber o3enläßt, ob die primäre P4icht, - Benennung eines Fahrzeuglenkers - oder die subsidiäre

Verpflichtung - Benennung einer entsprechenden Auskunftsperson - erfüllt werden sollte.

Schlagworte

Fahrzeuglenker, Bekanntgabe, Lenkerauskunft, Formblatt, inhaltliche Erfordernisse

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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